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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 8. September 2014
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0322-IM/a/2014 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2159/J betreffend 

"roter Zinshausbesitzer und Beschäftigung einer dubiosen Firma", welche die 

Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen am 10. Juli 2014 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Die Bewertung von Aussagen stellt keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundes-

ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dar. 

 

 

Antwort zu den Punkten 3 und 4 der Anfrage: 

 

Es ist auf das Zentrale Gewerberegister zu verweisen, dass von jedermann abgefragt 

werden kann. 

 

 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

 

Die Scheinselbständigkeit ist nicht nach den Bestimmungen der GewO 1994, sondern 

nach arbeits- und abgabenrechtlichen Vorschriften zu ahnden, welche keinen Gegen-

stand der Vollziehung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft darstellen. 
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Die Hintanhaltung der illegalen Beschäftigung ist ein zentrales Schutzinteresse gemäß 

§ 87 Abs. 1 Z 3 GewO 1994. Jedoch ist aus gewerberechtlicher Sicht erst beim Vorlie-

gen schwerwiegender Verstöße gegen die im Zusammenhang mit dem betreffenden 

Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen zu prüfen, ob ein 

Verlust der Zuverlässigkeit vorliegt, welcher einen Gewerbeentziehungsgrund gemäß 

§ 87 Abs. 1 Z 3 GewO 1994 darstellt.  

 

 

Antwort zu den Punkten 6 und 7 der Anfrage: 

 

Die Setzung von Maßnahmen gegen Scheinselbständigkeit im Bereich des Abgaben-

rechts und der Finanzpolizei fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 

Finanzen, jene im Bereich Sozialversicherungswesen, Arbeitsrecht und Arbeitsinspek-

tion in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz. 

 

 

 

 

BM Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 
Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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